
Lohnabrechnung 
ELStAM startet erst zum 1. Januar 2013 
 
Der Einsatz des elektronischen Abrufverfahrens ist derzeit zum 1. November 2012 
mit Wirkung zum 1. Januar 2013 geplant. Das haben die Finanzminister der Länder 
und des Bundes am 1. Dezember 2011 beschlossen. Gründe hierfür sind 
Verzögerungen bei der technischen Erprobung des Abrufverfahrens. 
Das BMF hat am 6. Dezember 2011 folgende Regelungen für 2012 bekannt gegeben 
(Az. IV C 5 - S 2363/07/0002-03; Abruf-Nr. 114064). 
 
Die Papierlohnsteuerkarte gilt länger 
Die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der vom Finanzamt 
ausgestellten Ersatzbescheinigung 2011 oder eine vom Finanzamt bereits 
ausgestellte Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2012 (Ersatzbescheinigung 
2012) (Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und Freibeträge) 
gelten bis zum Start des Verfahrens, also auch für das Jahr 2012, weiter.  
Ein erneuter Antrag des Arbeitnehmers ist hierfür nicht erforderlich. Daraus folgt, 
dass die zuletzt eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale - unabhängig von der 
eingetragenen Gültigkeit - vom Arbeitgeber auch im Lohnsteuerabzugsverfahren 
2012 zu berücksichtigen sind. Der Arbeitgeber braucht nicht zu prüfen, ob die 
einzelnen Lohnsteuerabzugsmerkmale dem Grunde bzw. der Höhe nach noch 
vorliegen. 
 
Übergangsregelungen für Arbeitnehmer 
 

Wenn Änderungen … 
Sind aufgrund geänderter Lebensverhältnisse für das Kalenderjahr 2012 gegenüber 
den Verhältnissen des Jahres 2011 abweichende Lohnsteuerabzugsmerkmale 
maßgebend, kann das Finanzamt die Lohnsteuerkarte 2010 oder die 
Ersatzbescheinigung 2011 berichtigen. Aus Vereinfachungsgründen kann der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber des ersten Dienstverhältnisses die im 
Übergangszeitraum 2012 anzuwendenden Lohnsteuerabzugsmerkmale auch 
anhand folgender amtlicher Bescheinigungen nachweisen:  
  

 Mitteilungsschreiben des Finanzamts zur „Information über die erstmals 
elektronisch gespeicherten Daten für den Lohnsteuerabzug (Elektronische 
Lohnsteuerabzugs-merkmale)“ nach § 52b Absatz 9 EStG oder  

 

 Ausdruck oder sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts mit den ab dem 
1. Januar 2012 oder zu einem späteren Zeitpunkt im Übergangszeitraum 2012 
gültigen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen.  

 
Das Mitteilungsschreiben oder der Ausdruck bzw. die sonstige Papierbescheinigung 
des Finanzamts sind nur dann für den Arbeitgeber maßgebend, wenn ihm 
gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011 für das 
erste Dienstverhältnis des Arbeitnehmers vorliegt (Steuerklassen I bis V).  
 
Legt der Arbeitnehmer das Mitteilungsschreiben oder den Ausdruck bzw. die 
sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts dem Arbeitgeber zum Zweck der 
Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug vor, sind allein die ausgewiesenen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale auf der zuletzt ausgestellten amtlichen Bescheinigung 



für den Lohnsteuerabzug maßgebend; sämtliche auf einer Lohnsteuerkarte 2010 
oder Ersatzbescheinigung 2011 eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale werden 
überschrieben. Diese vereinfachte Nachweismöglichkeit besteht auch dann, wenn 
der Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2012 in ein neues erstes Dienstverhältnis 
wechselt. 
 
Arbeitgeberwechsel 
Bei einem Arbeitgeberwechsel muss der Arbeitnehmer dem neuen Arbeitgeber die 
Lohnsteuerkarte 2010 bzw. Ersatzbescheinigung 2011 bzw. eine vom Finanzamt 
ausgestellte Bescheinigung aushändigen.  
 
Anzeigepflichten des Arbeitnehmers gegenüber dem Finanzamt  
Weicht die Eintragung der Steuerklasse oder die Zahl der Kinderfreibeträge auf der 
Lohnsteuerkarte 2010 oder der Ersatzbescheinigung 2011 von den Verhältnissen zu 
Beginn des Kalenderjahres 2012 zugunsten des Arbeitnehmers ab oder ist die 
Steuerklasse II bescheinigt und entfallen die Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende im Laufe des 
Kalenderjahres 2012, besteht auch im Jahr 2012 - wie bisher - eine Anzeigepflicht 
des Arbeitnehmers gegenüber dem Finanzamt. 
 
Ersatzbescheinigung 2012  
Arbeitnehmer ohne Lohnsteuerkarte 2010 oder Ersatzbescheinigung 2011, die im 
Übergangszeitraum 2012 Lohnsteuerabzugsmerkmale für ein neues oder weiteres 
Dienstverhältnis benötigen, haben beim Finanzamt eine Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2012 (Ersatzbescheinigung 2012) zu beantragen. Dazu ist der 
amtliche Vordruck „Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2012“ zu verwenden. Die vom Finanzamt erteilte Bescheinigung ist 
dem Arbeitgeber vorzulegen.  
 
Hiervon betroffen sind insbesondere Fälle, in denen  
 

 die Gemeinde für den Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2010 keine 
Lohnsteuerkarte oder das Finanzamt keine Ersatzbescheinigung 2011 
ausgestellt hat,  

 

 die Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 2012 verloren 
gegangen, unbrauchbar geworden oder zerstört worden ist,  

 

 der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 
2012 (versehentlich) vernichtet oder an das Finanzamt übersandt hat,  

 

 für den Arbeitnehmer auf der Lohnsteuerkarte 2010 eine 
Lohnsteuerbescheinigung erteilt wurde und die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
sich im Kalenderjahr 2011/2012 geändert haben,  

 

 der Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2012 erstmals eine nichtselbständige 
Tätigkeit aufnimmt,  

 

 der Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2012 ein neues Dienstverhältnis beginnt 
und auf der Lohnsteuerkarte 2010 eine Lohnsteuerbescheinigung erteilt 
wurde,  



 

 ein weiteres Dienstverhältnis im Kalenderjahr 2012 erstmals aufgenommen 
wird.  
 

Im Übrigen kann die Vereinfachungsregelung für Auszubildende angewandt werden. 
 

 
Vereinfachungsregelung für Auszubildende  
Für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige ledige Arbeitnehmer, die im 
Kalenderjahr 2012 ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis beginnen 
oder 2011 begonnen haben, kann der Arbeitgeber die folgenden 
Vereinfachungsregelungen anwenden: 
 

 Steuerklasse I ohne Lohnsteuerkarte 2010 oder Ersatzbescheinigung:  
Bei diesen Arbeitnehmern wird typisierend unterstellt, dass Lohnsteuerkarten 
für 2010 und Ersatzbescheinigungen 2011 nicht ausgestellt wurden und 
regelmäßig die Steuerklasse I gilt, weil es sich vornehmlich um Schulabgänger 
handelt, die erstmalig berufstätig werden. Folglich kann der Arbeitgeber in 
diesen Fällen den Lohnsteuer-abzug ohne Vorlage einer Lohnsteuerkarte 
2010 oder Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 2012 nach der Steuerklasse I 
vornehmen.  

 
Dazu hat der Auszubildende seinem Arbeitgeber die Identifikationsnummer, 
den Tag der Geburt und ggf. die rechtliche Zugehörigkeit zu einer 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft mitzuteilen und schriftlich zu 
bestätigen, dass es sich um ein erstes Dienstverhältnis handelt.  

 

 Bestehendes Ausbildungsverhältnis: 
Wurde die vorstehende Vereinfachungsregelung bereits im Kalenderjahr 2011 
in Anspruch genommen, kann im Übergangszeitraum 2012 die Lohnsteuer 
weiterhin nach der Steuerklasse I ermittelt werden.  
 
Voraussetzung hierfür ist eine schriftliche Bestätigung des Auszubildenden, 
dass es sich weiterhin um sein erstes Dienstverhältnis handelt. 

 
Ersatzbescheinigung  
Liegen für den Auszubildenden die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Vereinfachungsregelung nicht vor, hat er beim Finanzamt eine Ersatzbescheinigung 
2012 zu beantragen und dem Arbeitgeber vorzulegen. Dasselbe gilt, wenn von der 
Vereinfachungsregelung kein Gebrauch gemacht wird. 
 
Durchführung einer Einkommensteuerveranlagung/Veranlagungspflicht  
Entspricht ein für das Kalenderjahr 2010 oder 2011 eingetragener Freibetrag im 
Kalenderjahr 2012 nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen, ist der Arbeitnehmer 
zwar nicht verpflichtet, die Anpassung des Freibetrags zu veranlassen. Unterbleibt 
jedoch ein Antrag auf Herabsetzung des Freibetrags, kann dies zu Nachzahlungen 
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung führen. Von einer Anpassung von 
Einkommensteuervorauszahlungen von Amts wegen für das Veranlagungsjahr 2013 
ist abzusehen.  
 



Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren 2012 ein Freibetrag nach § 39a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3, 5 oder Nummer 6 EStG in der Fassung des BeitrRLUmsG 
berücksichtigt und überschreitet der im Kalenderjahr bezogene Arbeitslohn den 
Betrag von 10.200 Euro bei einer Einzelveranlagung oder von 19.400 Euro bei 
Zusammenveranlagung, ist der Arbeitnehmer nach Ablauf des Kalenderjahres 2012 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet (§ 46 Absatz 2 Nummer 4 
EStG). Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn lediglich der Pauschbetrag für 
behinderte Menschen oder Hinterbliebene oder der Entlastungs-betrag für 
Alleinerziehende in Sonderfällen als Freibetrag berücksichtigt wurde.  
Zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung sind auch Ehegatten verpflichtet, für 
die auf Antrag ein Faktor zur Ermittlung der Lohnsteuer eingetragen wurde (§ 39f, § 
46 Absatz 2 Nummer 3a EStG). 
 
Übergangsregelungen für Arbeitgeber 
 
Lohnsteuerabzug 
Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte 2010, Ersatzbescheinigung für 2011 bzw. 
2012 oder eine der amtlichen Bescheinigungen im Übergangszeitraum 2012 
entgegenzunehmen, aufzubewahren, die darauf eingetragenen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale in das Lohnkonto zu übernehmen und sie dem 
Lohnsteuerabzug im Übergangszeitraum 2012 zugrunde zu legen.  
 
Er hat sie sowie ggf. die ihm zusätzlich vorgelegten amtlichen Bescheinigungen dem 
Arbeitnehmer zur Änderung nicht mehr zutreffender Lohnsteuerabzugsmerkmale 
durch das Finanzamt oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses im 
Übergangszeitraum innerhalb einer angemessenen Frist nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses zur Vorlage beim neuen Arbeitgeber auszuhändigen. 
 
Legt der Arbeitnehmer die genannten amtlichen Bescheinigungen (Mitteilungs-
schreiben oder Ausdruck bzw. die sonstige Papierbescheinigung des Finanzamts) 
vor, sind allein die darin ausgewiesenen Lohnsteuerabzugsmerkmale für den 
Lohnsteuerabzug maßgebend. Neben diesen im ersten Dienstverhältnis 
zugelassenen Bescheinigungen muss dem Arbeitgeber zusätzlich die 
Lohnsteuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011 vorliegen (Steuerklassen I 
bis V). Diese Lohnsteuerabzugsmerkmale sind gemäß der eingetragenen 
Gültigkeitsangabe auf der zuletzt ausgestellten amtlichen Bescheinigung 
anzuwenden und überschreiben sämtliche auf einer Lohnsteuerkarte 2010 oder 
Ersatzbescheinigung 2011 eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale. Folglich 
überschreibt eine amtliche Bescheinigung den in einer Lohnsteuerkarte 2010 oder 
Ersatzbescheinigung 2011 ausgewiesenen Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag 
auch dann, wenn in der Bescheinigung kein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag 
oder ein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag in anderer Höhe enthalten ist. 
 
Die vereinfachte Nachweismöglichkeit der maßgebenden ELStAM besteht auch 
dann, wenn der Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2012 das erste Dienstverhältnis 
wechselt. Der bisherige Arbeitgeber des ersten Dienstverhältnisses hat die 
Lohnsteuerkarte 2010 oder die Ersatzbescheinigung 2011 mit allen vorgelegten 
amtlichen Bescheinigungen auszuhändigen. Diese Unterlagen sind dem neuen 
Arbeitgeber vorzulegen. 
 
 



Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung 
Ist auf der Lohnsteuerkarte 2010 eine Lohnsteuerbescheinigung erteilt und die 
Lohnsteuerkarte an den Arbeitnehmer herausgegeben worden, kann der Arbeitgeber 
bei fortbestehendem Dienstverhältnis die Lohnsteuerabzugsmerkmale der 
Lohnsteuerkarte 2010 im Übergangszeitraum 2012 weiter anwenden, wenn der 
Arbeitnehmer schriftlich bestätigt, dass die Lohnsteuerabzugsmerkmale der 
Lohnsteuerkarte 2010 auch weiterhin für den Lohnsteuerabzug im 
Übergangszeitraum 2012 zutreffend sind.  
 
Eine amtliche Bescheinigung ist hierfür nicht vorgesehen, sodass eine formlose 
Erklärung des Arbeitnehmers als Nachweis ausreicht. Diese schriftliche Bestätigung 
ist als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Finanzamt die Lohnsteuerbescheinigung 
elektronisch zu übermitteln. Ist der Arbeitgeber in Ausnahmefällen hiervon befreit (§ 
41b Absatz 3 EStG und anerkannte Härtefälle), erteilt er die 
Lohnsteuerbescheinigung auf der Rückseite der Lohnsteuerkarte 2010 oder 
verwendet den Vordruck „Besondere Lohnsteuerbescheinigung“. Hat der Arbeitgeber 
die Lohnsteuerbescheinigung auf der Rückseite der Lohnsteuerkarte 2010 erteilt, ist 
dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte 2010 nach Ablauf des Kalenderjahres zur 
Durchführung der Einkommensteuerveranlagung für das betreffende Kalenderjahr 
auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat auch dann die Lohnsteuerkarte 2010 
auszuhändigen, wenn er die Lohnsteuerbescheinigung elektronisch übermittelt, 
jedoch ein früherer Arbeitgeber auf der Rückseite der Lohnsteuerkarte 2010 eine 
Lohnsteuerbescheinigung erteilt hat. 
 
Aufbewahrungspflicht  
Der Arbeitgeber hat die vom Arbeitnehmer vorgelegte Lohnsteuerkarte 2010 oder 
Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 2012 als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen und 
entsprechend der Regelung in § 52b Absatz 1 Satz 4 EStG zumindest bis nach der 
erstmaligen Anwendung der ELStAM oder einer erteilten Härtefallregelung 
aufzubewahren. Dies gilt auch für die genannten amtlichen Bescheinigungen 
(Mitteilungsschreiben bzw. Ausdruck oder sonstige Papierbescheinigung des 
Finanzamts). Der Arbeitgeber hat die amtliche Bescheinigung des Arbeitnehmers mit 
dessen Lohnsteuerkarte 2010 oder Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 2012 
zusammenzuführen und entsprechend aufzubewahren.  
 
Abweichend hiervon sind die im Rahmen der Vereinfachungsregelung bei 
Ausbildungsdienstverhältnissen vorgelegten schriftlichen Bestätigungen  bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres aufzubewahren. 
 
Sonderfall Im Inland nicht meldepflichtige Arbeitnehmer  
Für nicht meldepflichtige Personen, z. B. im Ausland lebende und auf Antrag nach § 
1 Absatz 3 EStG als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandelnde 
Arbeitnehmer oder beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer, wird die 
Identifikationsnummer nicht auf Grund eines Anstoßes durch die Meldebehörden 
vergeben.  
 
Deshalb wird diesen Personen das Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers - wie 
bisher - auf Antrag eine kalenderjahrbezogene Papierbescheinigung als Grundlage 
für die Lohnsteuererhebung ausstellen.  



 
Damit die Finanzverwaltung in diesen Fällen die vom Arbeitgeber übermittelte 
Lohnsteuerbescheinigung maschinell zuordnen kann, ist als lohnsteuerliches 
Ordnungsmerkmal die bisher zur Übermittlung der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung benötigte eTIN (= elektronische Transfer-Identifikations-
Nummer) zu verwenden. 
 
 


